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Unter Bezugnahme auf den vorn Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales übermittelten Entwurf des Insolvenz-Entgelt

sicherungsgesetzes, gestattet sich der Österreichische 

Städtebund, 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu über

senden. 

Beilage 

Dkfm.Dr. Erich Prarnböck 
(Generalsekretär) 
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An das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Zum dem mit Note vom 20.1.1997 Zl. 37.006/74-2/96, über

mittelten gegenständlichen Gesetzesentwurf gestattet sich der 

Österreichische Städtebund mitzuteilen, daß dagegen grund

sätzlich keine Einwendungen erhoben werden. 

Soweit es allerdings zu Kürzungen kommt, die letztlich eine 

Änderung der Höhe der IIgewährten Lohnzahlungen ll gegenüber der 

bisherigen Praxis bewirken (z.B. bei Mißbrauch), ist davon 

auch die Kommunalsteuer betroffenj andererseits entsteht für 

solche Leistungen, die ohne den bisherigen Umweg über den 

Fonds zu gewähren sind (z.B. durch den Masseverwalter), die 

Kommunalsteuerpflicht bereits zu einem früheren Zeitpunkt als 

bisher. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden gleichzeitig 

der Parlamentsdirektion übermittelt. 

V rS2ec /.l~"-"'-"~ 
(Dkfm. Dr. Erich Pramböck) 

Generalsekretär 
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